
Unterhalt für die Kindesmutter/ den Kindesvater 

 

Der Vater des Kindes hat der Mutter im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit für die Dauer von 
sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. 

Falls die Mutter vor der Geburt aufgrund der Schwangerschaft oder nach der Geburt wegen 
einer durch die Schwangerschaft bzw. Entbindung verursachten Krankheit nicht arbeiten 
kann, hat sie für die Dauer von vier Monaten vor Geburt bis drei Jahren nach der Geburt (in 
Ausnahmefällen auch länger) einen Unterhaltsanspruch gegenüber dem Vater des Kindes. 
Das gleiche gilt, wenn sie wegen der Pflege und Erziehung des Kindes keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Falls der Vater das Kind betreut, steht ihm ggfs. ein 
Unterhaltsanspruch gegenüber der Mutter zu. 

Der Vater ist verpflichtet, die Kosten der Entbindung, sowie die infolge Schwangerschaft oder 
Entbindung weiter entstehenden Kosten zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit die Kosten durch 
Leistungen des Arbeitgebers oder durch Versicherungsleistungen gedeckt werden. 

 

 


